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Mit dem vorliegenden Informationsblatt wird eine Reihe begonnen, mit der das Büro für 
Wirtschaftsförderung künftig regelmäßig (ca. monatlich) über wirtschaftliche Entwicklungen 
im Bezirk Pankow und Schwerpunkte der eigenen Arbeit berichten sowie in den 
Sprechstunden häufig gestellte Fragen (FAQs) beantworten wird. Damit ist es für in Pankow 
ansässige Unternehmer und Unternehmerinnen, für Existenzgründer und für Investoren von 
Interesse. Für Kritik und Anregungen sind wir dankbar. 
 
Pankower Wirtschaftsförderung 
Sie finden uns in der Fröbelstraße 7, Haus 6, Zimmer 330/331, im Ortsteil Prenzlauer Berg. 
Für telefonische Anfragen, Anmeldungen für Informationsveranstaltungen und den Abruf von 
Veranstaltungshinweisen erreichen Sie Frau Holzbauer unter der Telefonnummer 030 
42401664 oder per e-mail angela.holzbauer@ba-pankow.verwalt-berlin.de. Der Versand von 
Informationen erfolgt in der Regel per e-mail. Derzeitig sind abrufbar: 
 

- eine Übersicht über die Informationstage 2003 
Regelmäßig am letzten Mittwoch eines Monats wird im Pankower Rathaus von 
15.00 bis 18.00 Uhr von Dozenten aus der Wirtschaft und der Verwaltung in 
seminaristischer Form eine Informationsveranstaltung durchgeführt. Themen des 
ersten Halbjahres sind: Gewerberecht, Unternehmenskonzept, Finanz- und 
Investitionsplanung, Buchführung, Kredite und Basel 2, Marketing u.a. 

- eine Übersicht über  das Büro für Wirtschaftsförderung. Vorgestellt werden 
die Arbeitsschwerpunkte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine Übersicht über 
die allgemeinen und Spezialsprechstunden und die notwendigen Telefonnummern 
und e-mail-Adressen. Somit finden Sie schnell einen kompetenten 
Ansprechpartner. 

 
Sprechstunden der Pankower Wirtschaftsförderung 
 
Ohne Voranmeldung finden Sie uns  

- an jedem DIENSTAG von 09.00 bis 12.00 Uhr  in der Fröbelstraße 7, Haus 6. 
Bitte im Zimmer 331 anmelden. 

- an jedem ersten DIENSTAG im Monat von 09.00 bis 12.00 Uhr und an jedem 
dritten DIENSTAG im Monat von 15.00 bis 18.00 Uhr Service- und InfoTreff 
Wirtschaft+Arbeit in der Stargarder Straße 10 im Ortsteil Prenzlauer Berg 

 
Nur mit Voranmeldung führen wir allgemeine Sprechstunden

- an jedem FREITAG in der Fröbelstraße 7 von 09.00 bis 12.00 Uhr und 
- Spezialsprechstunden unter Einbeziehung von spezialisierten Unternehmens-

beratern für Existenzgründer, interessierte Bürger und Pankower Unternehmer am 
ersten bis vierten Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr durch. 

 
Terminvereinbarungen zu anderen Zeiten und Besuche in Pankower Unternehmen sind 
möglich. 
  
Rückfragen    :  Dr. Wilfried Moepert, Tel: 030 4240 1663 oder wmoepert@ba-pankow.verwalt-berlin.de
Hausanschrift: Fröbelstraße 17, 10405 Berlin, Haus 6 – 3. Etage – Zimmer 331    
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FAQ 01-2003        Muss ich auf meiner Firmen-Homepage besondere Vorschriften beachten ? 
Unternehmen, die online ihre Leistungen anbieten oder sich auch nur auf eine Firmen-
darstellung beschränken, müssen als so genannte „Diensteanbieter“ die Vorschriften des 
Teledienstgesetzes (TDG) beachten. Bisher galt die Angabe von Name und Anschrift auf der 
Homepage als ausreichend. Jetzt gelten erheblich erweiterte Anbieterkennzeichnungsfristen. 
Dazu gehören: neben Name und (Niederlassungs)Anschrift bei juristischen Personen (z.B. 
GmbH) auch den Namen des Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer); Angaben zur 
Möglichkeit der schnellen elektronischen Kontaktaufnahme und zur unmittelbaren 
Kommunikation mit dem Anbieter (die e-mail-Adresse dürfte als zwingend anzusehen sein); 
wenn vorhanden, die zuständigen behördliche Zulassungsstelle u.a. 
Es besteht bei vielen Homepages Handlungsbedarf, da Verstöße gegen die seit Anfang 2001 
geltenden Hinweispflichten eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einer Geldbuße von bis 
zu 50.000 EUR geahndet werden kann. Abmahnungen von Konkurrenten und/ oder 
Wettbewerbsverbänden sind möglich. 
      nach einem Artikel in  handwerk Nr. 09/2002 
 
 FAQ 02-2003  Ich möchte neben meiner abhängigen Beschäftigung eine selbständige 
Tätigkeit „probieren“. Gibt es dafür Geschäftsideen ? 
Im Büro für Wirtschaftsförderung liegt eine Aufstellung über „Ideen für Kleinstgründungen“ 
vor. Diese beziehen sich sowohl auf einen Nebenerwerb und/ oder eine Gründung mit 
geringen Investitionskosten. Wir empfehlen zur Präzisierung der eigenen Vorstellungen 
unsere allgemeine Sprechstunde oder unsere Spezialsprechstunde am 4. Donnerstag eines 
Monats. Nach Voranmeldung unter 030 4240 1664 oder angela.holzbauer@ba-pankow.verwalt-
berlin.de wird eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter unseres Büros gemeinsam mit einer 
spezialisierten Unternehmensberaterin Ihre individuelle Situation analysieren und Ihnen 
persönlich zugeschnittene Vorschläge unterbreiten.  
Ideen finden Sie auch im Internet unter www.nebenjob.de oder www.franchise-portal.de  
„Nebenerwerbsgründung“ sowie in der „Start-Hilfe“ Broschüre des Bundesministeriums für 
Wirtschaft Nr. 4 „Franchise“. Diese Broschüren können auch im Büro für 
Wirtschaftsförderung eingesehen werden. 
 
FAQ 03-2003  Bei staatlichen Vergünstigungen/ Subventionen (Zuschüsse, Zinsver-
günstigungen, Bürgschaften usw.) wird oftmals der Begriff „De-minimis“ verwendet. Was ist 
dies? 
Das Zusammenwachsen in Europa hat es mit sich gebracht, dass die Rahmenbedingungen für 
staatliche Vergünstigungen auf eine europäische Ebene gesetzt werden. In der 
Entscheidungspraxis der EU hat sich eine Regelung herausgebildet, die Subventionen, welche 
dem Wert nach unterhalb einer bestimmten Bagatell-Grenze liegen, erlaubt. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass diese kleineren Subventionen keine spürbaren Auswirkungen auf den 
Handel und die Wettbewerbsbedingungen zwischen den Mitgliedsstaaten haben. Damit soll 
eine Arbeitserleichterung und Verwaltungsvereinfachung erreicht werden. Dies wird „De-
minimis“-Regelung genannt. Auf nachstehende Bereiche wird diese Regelung nicht 
angewendet: Subventionen im Zusammenhang mit einer Exporttätigkeit, im Verkehrssektor, 
sowie in bestimmten Bereichen der landwirtschaftlichen Produktion.     
 
 
         Alle Angaben ohne Gewähr 
Rückfragen    :  Dr. Wilfried Moepert, Tel: 030 4240 1663 oder wmoepert@ba-pankow.verwalt-berlin.de
Hausanschrift: Fröbelstraße 17, 10405 Berlin, Haus 6 – 3. Etage – Zimmer 331    

 


